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Atommüll-Lager:
Fragen zum Gorleben-
Gutachten und zur Rolle 
der Wiederaufberei-
tungsanlage Karlsruhe 
bei der Herkunft des ra-
dioaktiven Inventars im 
Atommülllager Asse 
könnten nicht oder nur in 
Form einer historischen 
Aufarbeitung beantwortet 
werden, meint die Bun-
desregierung.
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Atomwirtschaft:
Die Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW) 
erwartet bei einem Wahl-
sieg von CDU und FDP 
steigende Aktienkurse für 
Stromerzeuger. Die deut-
schen Atomstromkon-
zerne könnten durch eine 
Laufzeitverlängerung für 
ihre Kernkraftwerke 
dreistellige Milliardenge-
winne erwirtschaften.
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Medizinische 
Strahlenbelastung:
Messungen der 
Verkalkung von 
Herzgefäßen mit dem 
Computertomographen 
haben ein deutlich 
erhöhtes Krebsrisiko zur 
Folge. Das zeigen 
Untersuchungen 
koreanischer und 
amerikanischer 
Wissenschaftler.
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Strahlenschutz:
Jeder Solarienbesuch 
erhöht das Hautkrebs-
risiko. Deshalb ist es 
Minderjährigen gesetzlich 
künftig nicht mehr 
gestattet, Solarien in 
Sonnenstudios zu 
benutzen. Die freiwilligen 
Selbstverpflichtungen der 
Betreiber und Maßnah-
men zur Zertifizierung 
waren gescheitert.
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Wer bisher glaubte, bei soge-
nannten Endlagern für Atom-
müll handele es sich um siche-

re, hermetisch verschlossene 
Anlagen, wird jetzt eines An-
deren belehrt. Am 15. Juli 

2009 veröffentlichte das Bun-
desumweltministerium (BMU)
anläßlich der Vorstellung des 
Jahresberichts 2008 des Bun-
desamtes für Strahlenschutz 
(BfS) die Endfassung neuer 
Sicherheitsanforderungen für 
die Endlagerung hochradioak-
tiver Abfälle.1 Dem BMU zu-
folge entsprechen sie „dem 
aktuellen Stand von Wissen-
schaft und Technik“. Die neu-
en Sicherheitsanforderungen 
sollen ausschließlich für ein 
zu errichtendes Endlager für 
wärmeentwickelnde radioakti-
ve Abfälle gelten und insoweit 
die am 5. Januar 1983 im 
Bundesanzeiger bekannt ge-
machten Sicherheitskriterien 
für die Endlagerung radioakti-
ver Abfälle in einem Berg-
werk ersetzen. Sie sollen Pla-
nungsgrundlage für das Bun-
desamt für Strahlenschutz 
sein.

Im Unterschied zu den Sicher-
heitsanforderungen aus dem 
Jahr 1983 müsse jetzt für eine 
Million Jahre gezeigt werden, 

daß „allenfalls geringe, defi-
nierte Schadstoffmengen aus 
dem Endlager freigesetzt wer-
den können“, betont das 
BMU. Die Sicherheit des 
Endlagers müsse zudem von 
der Planung bis zum Ver-
schluß des Endlagers einem 
kontinuierlichen Optimie-
rungsprozeß mit periodischen 
Sicherheitsüberprüfungen un-
terworfen werden und zumin-
dest bis zum Verschluß des 
Endlagers müsse als Möglich-
keit, Fehler zu korrigieren, die 
Bergung von atomaren Ab-
fällen aus dem Endlager mög-
lich sein, hebt das BMU als 
zentrale Unterschiede zu den 
Sicherheitsanforderungen von 
1983 hervor. Den neuen An-
forderungen zufolge sollen die 
Abfallgebinde zudem 500 Jah-
re lang der Korrosion stand-
halten, um sie gegebenenfalls 
bergen zu können. Verzichtet 
wurde dagegen auf die Forde-
rung, daß über das Endlager-
medium (zum Beispiel Salz 
oder Ton) hinaus eine zweite 
geologische Barriere, ein 
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Atommüll

Für die Endlagerung 
sind bereits 
Millionen Krebstote 
kalkuliert
Das Bundesumweltministerium veröffentlichte neue 
Sicherheitsanforderungen für die Endlagerung hoch-
radioaktiver Abfälle
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Deckgebirge, Sicherheit ge-
währleisten muß.

Trotz aller Kritik bleibt das 
BMU dabei, festzulegen, daß 
bei dem erwarteten Austreten 
von Radioaktivität das „für 
wahrscheinliche Entwicklun-
gen das vom Endlager ausge-
hende zusätzliche Risiko eines 
Menschen kleiner als 10-4 ist, 
im Laufe seines Lebens einen 
schwerwiegenden Gesund-
heitsschaden (…) zu erlei-
den“. Das heißt, einer von 
10.000 (1:10.000) darf Krebs 
bekommen. Und für „weniger 
wahrscheinliche Entwicklun-
gen“ soll ein Risiko bis 10-3

zulässig sein, das heißt auch 
bereits einer von 1.000 
(1:1.000) Menschen darf 
Krebs bekommen, wobei „das 
gleichzeitige Auftreten mehre-
rer unabhängiger Fehler nicht 
zu unterstellen“ sei. Diese 
Kriterien sollen als erfüllt 
gelten, heißt es in den Sicher-
heitsanforderungen, wenn 
„aus den am Rande des ein-
schlusswirksamen Gebirgsbe-
reichs freigesetzten radioakti-
ven Stoffmengen für Einzel-
personen der Bevölkerung 
keine effektive Dosis größer 
als 0,1 mSv im Kalenderjahr 
resultieren kann“. Über die 
vorgegebenen 1 Million Jahre 
hinweg ist das eine Gesamt-
dosis von 100 Sievert (Sv).2

Kommentar: Menschen-
opfer kalkuliert
Eine dauerhaft sichere, her-
metische Abschottung des 
Atommülls von der Biosphäre 
hält das BMU nicht für reali-
sierbar. Zu dieser Einschät-
zung mögen auch die prakti-
schen Erfahrungen mit dem 
lecken Endlager Asse II bei 
Wolfenbüttel eine Rolle ge-
spielt haben. Hier will der 
Präsident des BfS, Wolfram 
König, einem Interview im 
Deutschlandfunk vom 15. Juli 
2009 zufolge „sicherstellen, 
daß es zu keinen Grenzwert-
überschreitungen bei den 
Emissionen kommt“.

Nationale und internationale 
Gremien haben sich zu ver-
schiedenen Zeiten über die 
Höhe eines akzeptablen Risi-

kos für die breite Öffentlich-
keit Gedanken gemacht. Bis 
gegen Ende des 20. Jahrhun-
derts hatte die Internationale 
Strahlenschutzkommission 
(ICRP) ein Todes- oder Scha-
densrisiko von 1:100.000 
(gleich 10-5) pro Jahr für die 
allgemeine Bevölkerung als 
noch tolerierbar angesehen.3

1990 erhöhte die ICRP ihre 
Risikoschätzung auf das 4- bis 
5-fache und 2007 auf das 5,5-
fache und setzte damit Er-
kenntnisse aus den 1970er 
Jahren um, korrigierte jedoch 
ihre Grenzwertempfehlung 
nicht. Daraus folgte ein laut 
ICRP tolerierbares zusätzli-
ches Risiko, an Krebs zu ster-
ben, von nun bereits 1:20.000 
bis 1:18.180 (= 0,5·10-4 bis
0,55·10-4).4 Seit Anfang der 
1990er Jahre weiß man jedoch 
bereits, daß das Risiko in 
Wirklichkeit noch einmal 5-
bis 10-fach höher ist.5,6

Der vom BMU jetzt vorgege-
bene Dosisgrenzwert von 0,1 
Millisievert pro Jahr für ein 
Endlager ergibt damit gemäß 
der ICRP-Kalkulation ein zu-
sätzliches zu tolerierendes 
Krebs-Todesrisiko von jähr-
lich einem Menschen von 
181.800.7 Den aktuelleren Er-
kenntnissen zufolge werden es 
dann tatsächlich jährlich eher 
einer von 43.000 bis einer von 
26.000 sein.8 Den BMU-Vor-
gaben zufolge sollen es aber 
andererseits auch einer von 
10.000 („für wahrscheinliche 
Entwicklungen“) bis einer von 
1.000 („für weniger wahr-
scheinliche Entwicklungen“) 
sein9, die zusätzlich an Krebs 
infolge aus Endlagern austre-
tenden Radionukliden sterben 
dürfen, wenn sie während ih-
rer gesamten Lebenszeit ex-
poniert werden.
Das BMU unterläßt zudem 
speziell Aussagen zur mögli-
chen Größe des betroffenen 
Gesamtkollektivs. Betrachtet 
man zum Beispiel die betrof-
fenen niedersächsischen Land-
kreise Lüchow-Dannenberg 
mit heute rund 50.000 Ein-
wohnern (für ein Atommüll-
lager Gorleben) und Wolfen-
büttel mit heute rund 125.000 
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Einwohnern (für das Atom-
mülllager Asse10), dann be-
deuten der Dosisgrenzwert des 
BMU, daß der künftige vor-
zeitige Krebstod von zusätz-
lich jährlich 1 bis 2 Menschen 
im Landkreis Lüchow-Dan-
nenberg und 3 bis 5 im Land-
kreis Wolfenbüttel toleriert 
werden soll. Für den Zeitraum 
einer Generation (30 Jahre) 
wären das dort bereits 35 bis 
144 und über die Zeitspanne 
eines Menschenlebens von 80 
Jahren 93 bis 385 zusätzliche 
Krebstote. Über den vorgege-
benen Gewährleistungszeit-
raum von einer Million Jahre 
hochgerechnet soll schließlich 
sogar ein zusätzlicher Krebs-
tod von 1,2 bis 4,8 Millionen 
Mitbürgern akzeptiert wer-
den.11

Die Zahl der Menschenopfer
kann sich leicht weiter erhö-
hen, wenn die betroffenen Re-
gionen größer werden und die 

Zahl der betroffenen Einwoh-
ner zunimmt, was den heuti-
gen negativen Erfahrungen 
beim praktischen Umgang mit 
Atommüll im Lager Asse zu-
folge nicht unwahrscheinlich 
ist. Eine Dosis von 100 Sie-
vert konzentriert auf einmal 
verabreicht tötet einen Men-
schen, 100 Sievert fein dosiert 
und über lange Zeiträume 
verteilt läßt viele Millionen 
Menschen vorzeitig sterben. 
Jede Verdünnung vergrößert 
das Problem. Das zuzulassen 
ist kein Strahlenschutz, son-
dern Hybris und übersteigt die 
Kompetenzen sowohl eines 
Ministers und einer Regie-
rung, als auch ihrer Berater 
und Beamten. Th.D.
1 BMU, Berlin, Juli 2009: Sicher-
heitsanforderungen an die Endla-
gerung wärmeentwickelnder ra-
dioaktiver Abfälle, Endfassung, 
http://www.bmu.de/files/pdfs/allg
emein/application/pdf/endfassung
_sicherheitsanforderungen_bf.pdf

2 0,1 mSv/Jahr·106 Jahre = 100 
Sv
3 gem. ICRP Publication 26 
(1977): unter der damaligen An-
nahme, der Risikofaktor betrage 
1% pro Sievert (Sv) = 0,01/Sv 
und es gilt ein Dosisgrenzwert 
von 1 Millisievert (1 mSv) für die 
allgemeine Bevölkerung.
4 Risikofaktor für die allgemeine 
Bevölkerung, zusätzlich an Krebs 
zu sterben, 5% pro Sv = 0,05/Sv 
und Dosisgrenzwert weiterhin 1 
mSv, gem. ICRP Publication 60 
(1990) bzw. 0,055/Sv (2007).
5 Lebenszeit-Krebsrisiko 0,23-
0,38/Sv gem. R.H. Nußbaum, W. 
Köhnlein, R.E. Belsey (1991): 
Die neueste Krebsstatistik der Hi-
roshima-Nagasaki-Überlebenden: 
Erhöhtes Strahlenrisiko bei Dosen 
unterhalb 50 cGy (rad) Konse-
quenzen für den Strahlenschutz, 
Med. Klin. 86:99-108.
6 Lebenszeit-Krebsrisiko 0,17-
0,22/Sv gem. D.A. Pierce, Y. Shi-
mizu, D.L. Preston et al. (RERF 
1996): Studies of the Mortality of 
Atomic Bomb Survivors. Report 

12, Part I. Cancer: 1950-1990. 
Radiat. Res. 146:1-27.
7 1:181.800 = 0,55·10-5

8 1:43.000 bis 1:26.000 = 0,23-
0,38·10-4 gem. Anm. 5.
9 1:10.000 = 10-4 bis 1:1.000 = 
10-3

10 Auch wenn das Lager Asse for-
mal nur für mittel- bis niedrigak-
tiven Atommüll ausgewiesen ist, 
für das die hier vorgestellten 
Sicherheitskriterien nicht gelten 
sollen, so muß doch aktuellen 
Nachrichten zufolge (ARD-Fern-
sehmagazin Monitor vom 23. Juli 
2009) davon ausgegangen wer-
den, daß sich in dem Lager tat-
sächlich bereits auch hochaktiver 
Müll (Kernbrennstoff) befindet.
11 50.000:43.000·1 Mill. = 1,2 
Mill. bis 125.000:26.000·1 Mill.= 
4,8 Mill.
3-6 zitiert nach W. Köhnlein: Die 
Aktivitäten und Empfehlungen 
der Internationalen Strahlen-
schutzkommission (ICRP); in 
Ges. f. Strahlenschutz (Hrsg.): 
Berichte des Otto Hug Strahlen-
instituts Nr.21-22, 2000, S.5-25.

Die Bundesregierung kann 
eine Reihe von Fragen der 
Grünen über ein Gorleben-
Gutachten und die Rolle der
Wiederaufbereitungsanlage 
Karlsruhe bei der Herkunft 
des radioaktiven Inventars im 
Atommülllager Asse II auf-
grund der Aktenlage nicht be-
antworten. Einen Bericht der 
Tageszeitung „taz“ vom 18. 
April 2009, wonach sich im 
Jahr 1983 die mit dem ersten 
umfassenden Gorleben-Gut-
achten betrauten Wissen-
schaftler dafür ausgesprochen 
hätten, alternative Standorte 
zu Gorleben zu erkunden, 
kann nach Angaben der Bun-

desregierung derzeit nicht be-
antwortet werden. In ihrer 
Antwort vom 23. Juni 2009 
auf eine Kleine Anfrage er-
klärt die Regierung (Bundes-
tagsdrucksache 16/13538)1, 
daß eine Beantwortung dieser 
und weiterer Fragen nur durch 
„umfangreiche Aktenrecher-
chen möglich“ und im Rah-
men der Fristen einer Kleinen 
Anfrage nicht leistbar sei. 
Auch Fragen zur Rolle der 
Wiederaufbereitungsanlage 
Karlsruhe bei der Herkunft 
des radioaktiven Inventars im 
Atommülllager Asse II könn-
ten aufgrund der Aktenlage 
nicht beantwortet werden. 

„Die Beantwortung erscheint 
nur in Form einer historischen 
Aufarbeitung möglich“, er-
klärt die Bundesregierung in 
ihrer Antwort vom 14. Mai 
2009 (Bundestagsdrucksache 
16/13037)2, weil sich die An-
frage „auf weit zurücklie-
gende Vorgänge“ beziehe. Die 
entsprechenden Akten dazu 
befänden sich im Bundesar-
chiv, das über Anträge auf 
Einsichtnahme selbst ent-
scheide.

Gorleben 1983

Am 18. April 2009 hatte „die 
tageszeitung“ (taz) berichtet, 
die mit dem ersten offiziellen 
umfassenden Gorleben-Gut-
achten betrauten Wissen-
schaftler hätten sich in ihrem 
Gutachtenentwurf dafür aus-
gesprochen, alternative Stand-
orte zu Gorleben zu erkunden. 
Zu einem Arbeitstreffen der 
Wissenschaftler, auf dem sie 
ihren Entwurf diskutierten, 
seien jedoch überraschend 
Regierungsvertreter erschie-
nen und hätten die Wissen-
schaftler durch Druck dazu 
gebracht, ihre Forderung nach 
„vorsorglichen Erkundungs-

maßnahmen an anderen 
Standorten“ aus dem Gutach-
ten zu streichen.

Trifft die Berichterstattung zu, 
hätte eine ehemalige Bundes-
regierung nicht nur gegen den 
Grundsatz der Freiheit von 
Wissenschaft und Forschung 
verstoßen und Einfluß auf eine 
naturwissenschaftliche Exper-
tise genommen, sie hätte aus 
politischen Motiven in der 
wohl heikelsten Frage der 
deutschen Atommüllproble-
matik zentrale Handlungsem-
pfehlungen ausgewiesener 
Fachexperten unterdrückt, 
kommentieren dies die Grü-
nen Bundestagsabgeordneten 
Sylvia Kotting-Uhl und Kol-
legInnen. Die Folgen wären 
nicht auf den Zwischenbericht 
beschränkt, vielmehr wäre 
auch die weitere Arbeit der 
beteiligten Wissenschaftler für 
diese Bundesregierung im 
Bewußtsein entsprechender 
Auflagen und Beschränkun-
gen erfolgt. Heute werde sich 
wohl das Ausmaß, in dem die 
damalige Bundesregierung 
möglicherweise aus parteipo-
litischen Motiven die Endla-
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Keine Antworten auf 
lästige Fragen
Fragen zum Gorleben-Gutachten und zur Rolle der 
Wiederaufbereitungsanlage Karlsruhe bei der Her-
kunft des radioaktiven Inventars im Atommülllager 
Asse könnten nicht oder nur in Form einer histori-
schen Aufarbeitung beantwortet werden, meint die 
Bundesregierung.
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